
Mut zur
Veränderung

Neues wagen – unverwechselbar bleiben

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung



Einladung zur ordentlichen HauptversammlungALBA SE

ALBA SE, Köln – ISIN DE0006209901 –/– WKN 620990 –

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung

der ALBA SE ein. Sie findet statt am Dienstag, den 28. Mai 2013, um 10:00 Uhr 

(Einlass: 9:00 Uhr ) im KOMED im MediaPark GmbH, Im MediaPark 6, 50670 Köln, 

1. OG, Raum 2 und 3.
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I. Tagesordnung

der ordentlichen Hauptversammlung der ALBA SE am 28. Mai 2013:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlus-

ses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes der ALBA SE einschließlich

des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4

HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat der ALBA SE hat in seiner Sitzung am 10. April 2013 den vom Vor-

stand vorgelegten Jahresabschluss der ALBA SE zum 31. Dezember 2012 gebilligt.

Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung über den Jahresabschluss bedar f es daher nicht. Der

Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat ebenfalls in seiner Sitzung am 10. April

2013 gebilligt. Gemäß § 173 Abs. 1 Satz 2 AktG hat die Hauptversammlung mithin

auch insoweit nicht zu beschließen. Die vorstehend genannten Unterlagen sind der

Hauptversammlung vielmehr lediglich vorzulegen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden

Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden

Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der ALBA SE, Köln,

und der ALBA SE-Gruppe für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

5. Wechsel in ein monistisches System und Satzungsneufassung

Die Leitung und Kontrolle der ALBA SE erfolgt derzeit im Rahmen eines dualistischen

Systems über den Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan und den Vorstand als Leitungs-

organ. Die Satzung einer SE kann auf Grundlage von Art. 38 Buchstabe b) Variante 2

der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das

Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) – „SE-Verordnung“ – , auch ein so ge-

nanntes monistisches System mit einem einheitlichen Leitungs- und Kontrollorgan

(Verwaltungsrat) vorsehen.

Aufgrund der Einbindung der ALBA SE in den ALBA Group-Konzern und zum Zwecke

einer schlankeren und flexibleren Leitungs- und Kontrollstruktur der ALBA SE schla-

gen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, durch Änderung der Satzung der ALBA SE

in ein monistisches System gemäß Ar t. 38 Buchstabe b) Variante 2, 43ff. der 

SE-Verordnung, §§ 20ff. SE-Ausführungsgesetz mit einem Verwaltungsrat zu 

wechseln.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zur Umsetzung dieses Systemwechsels vor, die

Satzung der Gesellschaft insgesamt wie folgt neu zu fassen:
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„I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) 

und führt die Firma

ALBA SE.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Köln.

§ 2

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 3

Gegenstand der Gesellschaft

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen

Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie des Weiteren die Gründung, der Er-

werb und die Veräußerung sowie das Halten von Unternehmen und Beteiligungen,

die Errichtung von Zweigniederlassungen und das Eingehen von Kooperationen und

Joint Ventures jedweder Art sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten

und die Erbringung von Dienstleistungen für und/oder mit Unternehmen, die insbe-

sondere die in nachstehendem Absatz 2 genannten Tätigkeiten in den nachfolgend

bezeichneten Geschäftsfeldern durchführen. Die Gesellschaft kann dabei in den

nachfolgend bezeichneten Geschäftsfeldern innerhalb wie außerhalb der Bundes-

republik Deutschland selbst oder durch andere Unternehmen zur Erreichung des

Unternehmenszwecks tätig werden.
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(2 ) Die Geschäftsfelder der Gesellschaft oder von verbundenen Unternehmen können

insbesondere auf folgenden Gebieten bestehen 

– Erfassung, Aufbereitung, Vermarktung und Wiederverwertung von sowie der Handel

mit Metallen, Papier, Holz, Kunststoffen und Sekundärrohstoffen jedweder Art;

– die Konzeptionierung und Realisierung von Er fassungs- und Rückholsystemen

jeder Art für gebrauchte Erzeugnisse und sonstige Sekundärrohstoffe; 

– der internationale Handel mit Sekundärrohstoffen sowie die Durchführung ar t-

verwandter Geschäfte, jeweils mit allen Dienstleistungen und Durchführungs-

geschäften, einschließlich des Betriebs von Anlagen, die mit der Betätigung in

den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen. 

(3 ) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegen-

stand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar zu dienen ge-

eignet sind. 

§ 4

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft er folgen ausschließlich im Bundesanzeiger,

soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

TagesordnungALBA SE
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II. Grundkapital und Aktien

§ 5

Höhe und Einteilung des Grundkapitals

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.584.000,00 

(in Worten: Euro fünfundzwanzig Millionen fünfhundertvierundachtzigtausend).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 9.840.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

(3) Das Grundkapital der INTERSEROH SE ist erbracht worden im Wege der Umwand-

lung der INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen

in eine Europäische Gesellschaft (SE).

§ 6

Inhaberaktien

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.

(2) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt

der Verwaltungsrat fest. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden

zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Sammelurkunden). Der

Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen.
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III. Organisationsverfassung der Gesellschaft

§ 7

Monistisches System, Organe

(1) Die Gesellschaft hat eine monistische Unternehmensführungs- und Kontrollstruktur. 

(2) Die Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat und die Hauptversammlung.

(3) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit

und überwacht deren Umsetzung.

(4) Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft, indem

sie die Grundlinien und Vorgaben umsetzen, die der Verwaltungsrat aufstellt.

TagesordnungALBA SE
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IV. Verwaltungsrat

§ 8

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 

(2) Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung bestellt. Sofern

der Beschluss der Hauptversammlung keine kürzere Amtszeit bestimmt, er folgt die

Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung, die über die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr der Amtszeit be-

schließt, längstens jedoch für sechs Jahre. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem

die Bestellung er folgt, nicht mitgerechnet. Eine mehrmalige Bestellung ist möglich.

(3) Die Hauptversammlung ist berechtigt, für jedes Verwaltungsratsmitglied ein Ersatz-

mitglied zu bestellen, das Verwaltungsratsmitglied wird, wenn das Mitglied vor 

Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Das Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig mit dem

Mitglied bestellt werden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden,

so erlischt sein Amt mit der Beendigung der Amtszeit des ausgeschiedenen Ver-

waltungsratsmitglieds.

(4) Wird ein Verwaltungsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds

bestellt, weil kein Ersatzmitglied bestellt wurde oder weil das Ersatzmitglied aus

dem Verwaltungsrat wieder vorzeitig ausscheidet, so besteht sein Amt für den Rest

der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

(5) Verwaltungsratsmitglieder können vor Ablauf ihrer Amtszeit von der Hauptversamm-

lung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen abberufen werden.
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(6) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sein Amt ohne Grund durch schriftliche Erklä-

rung gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats unter Einhaltung einer Frist

von einem Monat niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem

Grund bleibt unberührt.

§ 9

Vorsitzender und Stellvertreter; Geschäftsordnung

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Verwaltungsratsmitglieder be-

stellt worden sind, findet eine Verwaltungsratssitzung statt, zu der es einer beson-

deren Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Verwaltungsrat aus seiner

Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer

der Gewählten oder einen kürzeren, vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitraum. Der

Stellver treter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Verwaltungsrats,

wenn dieser verhindert ist. 

(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat

der Verwaltungsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des/der

Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(3) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 10

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit

und überwacht deren Umsetzung. Der Verwaltungsrat handelt nach Maßgabe des

geltenden Rechts, dieser Satzung und seiner Geschäftsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die geschäftsführenden Direktoren.

TagesordnungALBA SE
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(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur

die Fassung betreffen.

§ 11

Sitzungen, Beschlussfassungen des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat tritt mindestens alle drei Monate zusammen, um über den Gang

der Geschäfte der Gesellschaft und ihre voraussichtliche Entwicklung zu beraten.

(2) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner

Verhinderung durch dessen Stellver treter, mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich,

durch Telefax oder per E-Mail, unter Bekanntgabe des Tagungsor tes und der Ta-

gungszeit einberufen. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung

mitzuteilen und die jeweiligen Beschlussvorlagen zu übermitteln. Bei der Berech-

nung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung

nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen

und mündlich oder fernmündlich einberufen. 

(3) Eine Beschlussfassung des Verwaltungsrats kann auch durch mündliche, fernmünd-

liche, schriftliche sowie fernschriftliche oder mittels elektronischer Medien übermit-

telte Stimmabgabe er folgen, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrats diesem Ver-

fahren widerspricht. Die Teilnahme einzelner Mitglieder des Verwaltungsrats an

Sitzungen und Beschlussfassungen unter Nutzung gebräuchlicher Kommunikations-

mittel ist zulässig, wenn der Verwaltungsratsvorsitzende dies für den Einzelfall

bestimmt.
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(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Verwaltungs-

ratsmitglieder einschließlich des Vorsitzenden oder, bei seiner Abwesenheit, des

stellvertretenden Vorsitzenden an der Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse

bedür fen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Ge-

setz oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung

teilnimmt, die Stimme des den Vorsitz führenden Stellvertreters den Ausschlag.

(5) Abwesende Verwaltungsratsmitglieder können an Abstimmungen des Verwaltungs-

rats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Verwaltungsratsmitglieder schrift-

liche Stimmabgaben überreichen lassen. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch

eine durch Telefax oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel übermittelte

Stimmabgabe.

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften

anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder – bei Abstimmung außerhalb

von Sitzungen – vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind.

(7) Der Vorsitzende oder, wenn dieser tatsächlich oder rechtlich verhinder t ist, der

stellvertretende Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Verwaltungsrats die zur

Durchführung der Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und Erklärungen

an den Verwaltungsrat in Empfang zu nehmen.

TagesordnungALBA SE
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§ 12

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

(1) Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält eine Vergütung von jährlich Euro 30.000. Der

Vorsitzende und der stellver tretende Vorsitzende erhalten den ander thalbfachen

Betrag. Ist ein Verwaltungsratsmitglied in einem oder in mehreren Ausschüssen

vertreten, ohne zugleich Vorsitzender oder stellver tretender Vorsitzender des Ver-

waltungsrats zu sein, erhält es zur Abgeltung der Tätigkeit in einem Ausschuss oder

in mehreren Ausschüssen eine weitere feste Vergütung von Euro 10.000 p.a.;

ausgenommen hiervon ist eine Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss. Die Ver-

gütungen sind nach Abschluss eines Geschäftsjahres zahlbar.

(2) Ein Verwaltungsratsmitglied, das nur während eines Teils eines Geschäftsjahres

tätig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung, berechnet nach der auf vollen Monaten

bestimmten Tätigkeitsdauer.

(3) Die Gesellschaft erstattet darüber hinaus den Verwaltungsratsmitgliedern die

baren Auslagen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen in Durchführung ihres

Amtes entstehen.

(4) Soweit auf die Aufsichtsratsvergütungen oder die Auslagen gesetzliche Umsatz-

steuer anfällt, wird diese von der Gesellschaft gegen Ausweis zusätzlich erstattet.

(5) Sofern ein Mitglied des Verwaltungsrats zugleich geschäftsführender Direktor ist,

bestimmt sich dessen Vergütung ausschließlich nach dem mit der Gesellschaft 

abzuschließenden Anstellungsvertrag.
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V. Geschäftsführende Direktoren

§ 13

Geschäftsführung; Zustimmungsbedürftige Geschäfte

(1) Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. 

(2) Mitglieder des Verwaltungsrats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt

werden, sofern die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin aus nicht geschäfts-

führenden Mitgliedern besteht. 

(3) Geschäftsführende Direktoren können jederzeit durch Beschluss des Verwaltungs-

rats abberufen werden.

(4) Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte nach Maßgabe des gelten-

den Rechts, dieser Satzung, der Geschäftsordnung für die geschäftsführenden

Direktoren und den Weisungen des Verwaltungsrats. Sind mehrere geschäftsfüh-

rende Direktoren bestellt, so sind diese nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung

befugt, sofern nicht eine vom Verwaltungsrat erlassene Geschäftsordnung etwas

Abweichendes bestimmt.

(5) Die geschäftsführenden Direktoren geben sich einstimmig eine Geschäftsordnung

sowie einen Geschäftsverteilungsplan, die der Zustimmung des Verwaltungsrats

bedür fen, falls nicht der Verwaltungsrat eine Geschäftsordnung sowie einen Ge-

schäftsverteilungsplan für die geschäftsführenden Direktoren erlässt.

TagesordnungALBA SE
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(6) Die geschäftsführenden Direktoren bedür fen der vorherigen Zustimmung des Ver-

waltungsrats zur Vornahme folgender Geschäfte:

a ) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen

Rechten und Rechten an Grundstücken mit einem voraussichtlichen Finanzbe-

dar f von mehr als Euro 500.000;

b) Einführung und Änderung von Versorgungszusagen und -einrichtungen einschließ-

lich der Aufstellung und Änderung von Plänen für die Altersversorgung sowie 

individueller Pensionszusagen;

c) Emission von Anleihen.

(7) Der Verwaltungsrat kann weitere Geschäfte oder Maßnahmen von seiner Zustimmung

abhängig machen.

§ 14

Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen

geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich ver-

treten. Wenn nur ein geschäftsführender Direktor bestellt ist, vertritt dieser die Ge-

sellschaft allein. 

(2) Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle geschäftsführende

Direktoren einzelver tretungsbefugt und von dem Verbot der Mehrver tretung des 

§ 181 BGB ganz oder teilweise befreit sind. § 41 Abs. 5 SEAG bleibt unberührt.
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VI. Hauptversammlung

§ 15

Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einem deutschen 

Börsenplatz oder einer Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

(3) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindes-

tens dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung einzuberufen. Die Einberufungs-

frist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 17 Absatz 1).

§ 16

Ordentliche Hauptversammlung

Innerhalb der ersten sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres findet die

ordentliche Hauptversammlung statt. Regelmäßig sind Gegenstand der Tagesordnung

dieser Versammlung:

a) die Vorlage des Jahresabschlusses mit Geschäftsbericht der geschäftsführenden

Direktoren und Bericht des Verwaltungsrats;

b) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, sofern hierüber ein

Beschluss zu fassen ist;

c) die Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren sowie

der Mitglieder des Verwaltungsrats;

d) die Wahl des Abschlussprüfers.

TagesordnungALBA SE



15

§ 17

Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden und

ihre Berechtigung zur Teilnahme nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der

Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-

ten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung (Anmeldefrist) zugehen.

Der Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung sind nicht mitzurechnen. In der

Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende

Frist vorgesehen werden. Die Anmeldung kann in deutscher oder englischer Sprache

er folgen. Die Einzelheiten zur Form der Anmeldung kann der Verwaltungsrat in der

Einberufung bestimmen, insbesondere, ob diese schriftlich, per Telefax, in Textform

oder auf einem von der Gesellschaft näher festzulegenden (elektronischen) Weg zu

er folgen hat oder ob der form- und fristgerecht er folgte Nachweis gemäß Abs. 2

zur Anmeldung genügt.

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts ist durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache er-

stellte Bescheinigung des Depot führenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzu-

weisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung

zu beziehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder

Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.

§ 18

Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) In der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder, wenn

dieser den Vorsitz nicht übernimmt, eine andere durch den Verwaltungsrat zu be-

stimmende Person den Vorsitz. 
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(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die

Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie Art und Form des Abstim-

mungsver fahrens und Reihenfolge der Abstimmungen.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen

beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Haupt-

versammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie

für einzelne Rede- oder Fragebeiträge festzulegen. Darüber hinaus kann der Vor-

sitzende den Schluss der Debatte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße

Durchführung der Hauptversammlung er forderlich ist.

(4) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonüber-

tragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise

zuzulassen.

§ 19

Ausübung des Stimmrechts

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht kann

durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden; für die Vollmacht gilt die Textform.

Vollmachten können der Gesellschaft auch auf einem vom Verwaltungsrat in der

Einberufung näher zu bestimmenden elektronischen Weg übermittelt werden. 

§ 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. 

(2) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege

elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Verwaltungsrat ist auch er-

mächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechts-

TagesordnungALBA SE
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ausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptver-

sammlung bekannt gemacht.

(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme

an der Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Verwaltungsrat ist auch ermächtigt,

Bestimmungen zum Ver fahren der Briefwahl zu treffen. Diese werden mit der Ein-

berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

§ 20

Beschlussfassung

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften

eine größere Stimmenmehrheit er forderlich machen. Für Satzungsänderungen be-

dar f es, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, einer

Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern mindestens die

Hälfte des Grundkapitals ver treten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen

Stimmen. Eine Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

(2) Soweit zwingende gesetzliche Vorschriften zur Beschlussfassung zudem eine Mehr-

heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreiben, genügt,

soweit dies gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.

§ 21

Elektronische Informationsübermittlung

Informationen an Aktionäre können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt

werden.
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VII. Rechnungslegung und Gewinnverwendung

§ 22

Jahresabschluss

(1) Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten drei Monaten des Geschäfts-

jahres den Jahresabschluss sowie den Geschäftsbericht für das vergangene Ge-

schäftsjahr aufzustellen und unverzüglich dem Abschlussprüfer vorzulegen. Nach

Eingang des Prüfungsberichts sind der Jahresabschluss, der Prüfungsbericht und

der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns, sofern hierüber ein Beschluss

zu fassen ist, unverzüglich dem Verwaltungsrat vorzulegen.

(2) Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht der geschäftsführen-

den Direktoren und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen

und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu be-

richten. Der Verwaltungsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresab-

schlusses durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Er hat seinen Bericht

innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, den geschäfts-

führenden Direktoren zuzuleiten.

Billigt der Verwaltungsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt,

sofern nicht der Verwaltungsrat die Feststellung durch die Hauptversammlung be-

schließt.

(3) Unverzüglich nach der Zuleitung des Berichts an die geschäftsführenden Direktoren

hat der Verwaltungsrat die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 

TagesordnungALBA SE
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§ 23

Rücklagen

(1) Der Verwaltungsrat kann bei Feststellung des Jahresabschlusses Beträge bis zur

Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; er ist darüber

hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses

in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und soweit sie nach der Einstellung die

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

(2) Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 in andere Gewinnrücklagen einzustellenden

Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur Kapitalrücklage und

Verlustvorträge abzuziehen.

§ 24

Gewinnverwendung

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festge-

stellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine andere

Verwendung bestimmen als sie in § 58 Abs. 3 Satz 1 AktG vorgesehen ist. 

(2) In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien ab-

weichend von § 60 AktG festgelegt werden. 

(3) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Verwaltungsrat im Rahmen des 

§ 59 AktG eine Abschlagsdividende ausschütten. 
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VIII. Gründungsaufwand 

§ 25

Gründungsaufwand und Vorteile

(1) Der Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung der INTERSEROH Aktiengesell-

schaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen in die INTERSEROH SE in Höhe von

bis zu Euro 800.000 wird von der Gesellschaft getragen.

(2) Im Rahmen der Umwandlung der INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung

von Sekundärrohstoffen in die INTERSEROH SE wird aus Gründen der rechtlichen

Vorsorge auf Folgendes hingewiesen:

Unbeschadet der gesellschaftsrechtlichen Entscheidungszuständigkeit des Auf-

sichtsrats der INTERSEROH SE ist davon auszugehen, dass die bisher amtieren-

den Mitglieder des Vorstands der INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung

von Sekundärrohstoffen zu Vorständen der INTERSEROH SE bestellt werden.

Darüber hinaus sollen die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Umwandlung

der INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwer tung von Sekundärrohstoffen in 

die INTERSEROH SE voraussichtlich amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der

INTERSEROH Aktiengesellschaft zur Verwertung von Sekundärrohstoffen zu Mitglie-

dern des Aufsichtsrats der INTERSEROH SE bestellt werden (siehe § 11 Abs. (3)).“

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

(Tagesordnungspunkt 6 bis 11)

Mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 dieser Hauptversammlung beschlos-

senen Satzungsänderung im Handelsregister der ALBA SE erlischt der Aufsichtsrat

als Organ, dessen Kontrollaufgaben nach Wirksamwerden der Satzungsänderung von

dem neu geschaffenen Verwaltungsrat künftig ausgeübt werden. Mit Eintragung der

TagesordnungALBA SE
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Satzungsänderung endet automatisch auch die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder.

Der künftige Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich nach Ar t. 43 Abs. 2 der

SE-Verordnung, §§ 23, 24 SE-Ausführungsgesetz, § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsge-

setz, Abschnitt I. Abs. (4) der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer

der Gesellschaft vom 15.04.2008 und § 8 der gemäß Tagesordnungspunkt 5 be-

schlossenen neugefassten Satzung zusammen und besteht aus mindestens drei

Mitgliedern, die von der Hauptversammlung bestellt werden. 

Die Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.3) in

der Fassung vom 15. Mai 2012 sehen vor, dass die Wahlen zum Aufsichtsrat als

Einzelwahlen durchgeführt werden sollen. Die Gesellschaft wird die Bestimmungen

betreffend den Aufsichtsrat im monistischen System von Grundsatz her auf den Ver-

waltungsrat beziehen. Unter den Tagesordnungspunkten 6 bis 11 sollen die Wahlen

zum Verwaltungsrat daher einzeln er folgen.

Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder er folgt gemäß § 8 Abs. 2 der künf-

tigen Satzung – sofern der Beschluss der Hauptversammlung keine kürzere Amts-

zeit bestimmt – für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr der Amtszeit beschließt, längstens

jedoch sechs Jahre. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Bestellung er folgt,

nicht mitgerechnet. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
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6. Wahl von Herrn Dr. Axel Schweitzer in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Dr. Axel Schweitzer, wohnhaft in Berlin, CEO und Mitglied des Vorstandes der

ALBA Group plc & Co. KG, 

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturier ten ALBA SE zu wählen. 

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen

Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.

7. Wahl von Herrn Martin Becker-Rethmann in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Martin Becker-Rethmann, wohnhaft in Berlin, Mitglied des Vorstandes der

ALBA Group plc & Co. KG,

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturier ten ALBA SE zu wählen.

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen

Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.

TagesordnungALBA SE
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8. Wahl von Herrn Eric Oliver Mendel in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Eric Oliver Mendel, wohnhaft in Köln, Mitglied des Vorstandes der 

ALBA Group plc & Co. KG, 

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturier ten ALBA SE zu wählen. 

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen

Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.

9. Wahl von Herrn Dr. Werner Holzmayer in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Dr. Werner Holzmayer, wohnhaft in Köln, Wir tschaftsprüfer, Rechtsanwalt,

Steuerberater bei Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,

Rechtsanwälte Partnerschaft, Köln,

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturier ten ALBA SE zu wählen. 

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen

Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.
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10. Wahl von Herrn Joachim Wagner in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Joachim Wagner, wohnhaft in Wiesbaden, Mitglied des Vorstandes der 

ALBA Group plc & Co. KG, 

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturierten ALBA SE zu wählen.

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlosse-

nen Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.

11. Wahl von Herrn Robert Nansink in den Verwaltungsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über

die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr beschließt,

längstens jedoch bis zum 27. Mai 2017,

Herrn Robert Nansink, wohnhaft in Geldrop/Niederlande, Mitglied des Vorstandes

der ALBA SE, 

in den Verwaltungsrat der künftig monistisch strukturier ten ALBA SE zu wählen.

Die Amtszeit beginnt mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen

Neufassung der Satzung der ALBA SE im Handelsregister.

TagesordnungALBA SE
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Bekanntgabe gem. Ziffer 5.4.3 Deutscher Corporate Governance Kodex

Ziffer 5.4.3 des Deutschen Corporate Governance Kodexes bestimmt, dass Kan-

didatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz den Aktionären bekannt gegeben

werden sollen. Diese Empfehlung wird von der Gesellschaft auf den künftigen Ver-

waltungsrat bezogen. Der Aufsichtsrat geht davon aus, dass von den unter den

Tagesordnungspunkten 6 bis 11 zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten nach deren

Wahl durch die Hauptversammlung Herr Dr. Axel Schweitzer aus der Mitte des Ver-

waltungsrates zur Wahl als Vorsitzender des Verwaltungsrates vorgeschlagen wird.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher

Corporate Governance Kodex zu Tagesordnungspunkten 6 bis 11

zu Tagesordnungspunkt 6:

Dr. Axel Schweitzer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

– ALBA Berlin Basketballteam GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Vorstandsvorsitzender der ALBA SE

– Vorstandsvorsitzender (CEO) und (mittelbarer) Mitgesellschafter der 

ALBA Group plc & Co. KG als herrschender Aktionärin

– Bruder des derzeitigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der ALBA SE sowie des

weiteren Vorstandsvorsitzenden (CEO) und (mittelbaren) Mitgesellschafters der

ALBA Group plc & Co. KG
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zu Tagesordnungspunkt 7:

Martin Becker-Rethmann

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen:

keine

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Mitglied des Vorstands der ALBA Group plc & Co. KG als herrschender Aktionärin

zu Tagesordnungspunkt 8:

Eric Oliver Mendel

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

keine

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Mitglied des Vorstands der ALBA Group plc & Co. KG als herrschender Aktionärin

zu Tagesordnungspunkt 9:

Dr. Werner Holzmayer

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

– Intersport Deutschland e.G., Heilbronn,

– Sintra KGaA, Köln

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

TagesordnungALBA SE
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– Dr. Jürgen Meyer Holding GmbH, Mühlheim (Sprecher des Beirats)

– Dr. Jürgen Meyer GmbH, Mühlheim (Sprecher des Beirats)

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Mitglied des Aufsichtsrats der ALBA SE und Vorsitzender des Audit Committees

der ALBA SE

zu Tagesordnungspunkt 10:

Joachim Wagner

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

keine

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Mitglied des Vorstands der ALBA SE

– Mitglied des Vorstands der ALBA Group plc & Co. KG als herrschender Aktionärin

zu Tagesordnungspunkt 11:

Robert Nansink

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 

von Wirtschaftsunternehmen:

keine

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Deutscher Corporate Governance Kodex

– Mitglied des Vorstands der ALBA SE
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II. Weitere Angaben 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des

Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und dessen

Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechtes und zur

Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt,

die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung kann in deutscher oder englischer Sprache schriftlich, per Telefax

oder per E-Mail in Textform er folgen. Die Berechtigung ist durch einen in Textform in

deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch

das depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich

auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den

7. Mai 2013, 0:00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag), und muss der Gesellschaft

ebenso wie die Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens bis zum 21. Mai 2013,

24:00 Uhr MESZ, unter folgender Adresse zugehen:

ALBA SE

c/o UniCredit Bank AG

Abt. CBS 40 GM

80311 München

Telefax-Nr.: +49(0)89/5400-2519

E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Be-

rechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes ein-

her. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes

nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts

ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich;

d.h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkun-

gen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechtes. Ent-

sprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.

Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach

Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag

ist indes kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte/Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können

ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmäch-

tigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine

oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind

eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes er forderlich.

Sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß

§§ 135 Abs. 8, 135 Abs. 10 i.V.m. 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen bzw.

Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Wider-

ruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Text-

form. Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder in Textform gegenüber der

Gesellschaft unter der Adresse 



30

Weitere AngabenALBA SE

ALBA SE

c/o AAA HV Management GmbH

Ettore-Bugatti-Straße 31

51146 Köln

Telefax-Nr.: +49(0)2203/20229-11

E-Mail: alba_se2013@aaa-hv.de

bzw. am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle oder in Text-

form gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegenüber

dem Bevollmächtigten erteilt, so bedar f es eines Nachweises der Bevollmächtigung

gegenüber der Gesellschaft in Textform. Dieser kann der Gesellschaft an die vorste-

hend genannte Adresse übermittelt werden. Zudem kann der Nachweis auch am Tag

der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden. 

Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10 i.V.m. 125 Abs. 5 AktG den Kredit-

instituten gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder

eine der Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1

bis 7 AktG sinngemäß gelten, bevollmächtigt, genügt es, wenn die Vollmacht von

dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird; die Vollmachtserklärung muss

zudem vollständig sein und dar f nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Er-

klärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktio-

närsvereinigung oder ein anderes der gemäß §§ 135 Abs. 8 oder Abs. 10 i.V.m. 125

Abs. 5 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen

wollen, über die Form der Vollmacht ab. 
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Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären wie bisher an, sich durch einen von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu

lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit

Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedür fen der Textform. Der Stimmrechtsvertreter dar f das Stimmrecht

nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen

der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen ist die Vollmacht

ungültig. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine

Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Rede- und Fragerechts, zur Stellung von

Anträgen und zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse

entgegennehmen und sich bei Abstimmungen, für die keine Weisung erteilt wurde,

stets der Stimme enthalten werden. Vollmachten und Weisungen an den Stimm-

rechtsvertreter sind bis spätestens 26. Mai 2013, 24:00 Uhr MESZ, an die vorste-

hend unter dieser Zif fer 2 genannte Adresse zu übermitteln. Der Stimmrechtsver-

treter kann außerdem am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskon-

trolle bevollmächtigt werden.

Nähere Einzelheiten zur Vollmachtserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit

der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet

unter www.alba-se.com, „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ einsehbar.
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3. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß

Art. 56 Sätze 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von Euro 500.000 am

Grundkapital erreichen, das entspricht 192.308 Stückaktien, können schriftlich 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht

werden. Das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Jedem neuen Gegenstand

muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss

der Gesellschaft spätestens bis zum 27. April 2013, 24:00 Uhr MESZ, unter fol-

gender Adresse zugehen: ALBA SE, Vorstand, c/o ALBA Group plc & Co. KG, Herr 

Ulrich Grohé, Knesebeckstraße 56 -58, 10719 Berlin. Bekanntzumachende Ergän-

zungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der Einberufung be-

kanntgemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger

bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäi-

schen Union verbreiten. Sie werden außerdem im Internet unter www.alba-se.com,

„Investor Relations“, „Hauptversammlung“ veröffentlicht.
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4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und

127 AktG

Gegenanträge und Wahlvorschläge i.S.d. §§ 126, 127 AktG sind bis spätestens 

13. Mai 2013, 24:00 Uhr MESZ, ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

ALBA SE

c/o AAA HV Management GmbH

Ettore-Bugatti-Straße 31

51146 Köln

Telefax-Nr.: +49(0)2203/20229-11

E-Mail: alba_se2013@aaa-hv.de 

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unverzüglich

im Internet unter www.alba-se.com, „Investor Relations“, „Hauptversammlung“

veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls an der

genannten Stelle im Internet veröffentlicht. 
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Weitere AngabenALBA SE

5. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. AktG

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär und jeder Aktionärsver treter in der

Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft,

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-

denen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen

Beurteilung eines oder mehrerer Tagesordnungspunkte er forderlich ist. 

Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten

Voraussetzungen die Auskunft verweigern dar f.

6. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung

In Ergänzung zu den vorstehenden Angaben teilen wir mit, dass im Zeitpunkt der Ein-

berufung das Grundkapital der Gesellschaft in 9.840.000 auf den Inhaber lautende

nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewähr t eine Stimme; die Ge-

samtzahl der Stimmen beträgt somit 9.840.000. Nach Kenntnis der Gesellschaft

ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie vom Stimmrecht ausgeschlossen. 
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7. Unterlagen und Information nach § 124a AktG

Ab der Einberufung der Hauptversammlung sind die unter Tagesordnungspunkt 1

genannten Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.alba-se.com,

„Investor Relations“, „Hauptversammlung“ zugänglich. 

Auf Verlangen werden jedem Aktionär Abschriften dieser Unterlagen unverzüglich

und kostenlos übersandt. Die vorstehenden Unterlagen werden auch in der Haupt-

versammlung am 28. Mai 2013 zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. Über

die genannte Internetseite sind außerdem sämtliche sonstigen Informationen gemäß

§ 124a AktG sowie weitergehende Erläuterungen der Rechte der Aktionäre nach Art.

56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und

§ 131 AktG zugänglich. 

Köln, im April 2013

ALBA SE

– Der Vorstand –

ALBA SE

Stollwerckstraße 9a

51149 Köln
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AnfahrtALBA SE

Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE am 28. Mai 2013

im KOMED im MediaPark GmbH, Im MediaPark 6, 50670 Köln, 1. OG, Raum 2 und 3



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahn:

� Ab Köln-Hauptbahnhof: Linie 5, 16, 18, zum Ebertplatz. Umsteigen in die Linie 12,

15 Richtung Ringe. Haltestelle Christophstraße/MediaPark. Von dort durch die

Hermann-Becker-Straße und über die Brücke in den MediaPark.

S-Bahn: 

� Ab Köln-Hauptbahnhof: S6 Richtung Nippes, S11 Richtung Düsseldor f und S12

oder S13 Richtung Hansaring. Direkte S-Bahn-Verbindung vom Flughafen Köln-Bonn

zum Hansaring mit der Linie S13. Haltestelle Hansaring. Von dort aus: hinter Saturn

rechts, nächste links in die Maybachstraße, geradeaus in den MediaPark. 

Mit dem PKW

� A57 Richtung Köln-Zentrum, dann Richtung MediaPark. Die Einfahr t zur unter-

irdischen Umgehungsstraße befindet sich direkt hinter der Eisenbahnbrücke. Von

dort aus fahren Sie in die Tiefgarage MediaPark. Alternativ nutzen Sie die Einfahrt

am “Cinedom”. Dor t gabelt sich die Einfahr t zum Parkhaus ebenfalls in die Tief-

garagenzufahrt (Parkhaus Zentral – PZ) und Tunnelumfahrt.

Der Aufgang am orangefarbenen Kassenbereich der zentralen Tiefgarage befindet

sich direkt vor dem KOMED-Haus, Im MediaPark 7. Über den blauen Kassenbereich

gelangen Sie zum Gebäude Im MediaPark 6.

Wenn Sie ein Navigationsgerät benutzen, geben Sie bitte die Adresse 

“Maybachstraße 10” ein und folgen Sie den Parkhaushinweisen MediaPark.



Werte kann 
man nur durch
Veränderung

bewahren

(Richard Löwenthal, dt.-engl. Publizist und Politologe)
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